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Projektgebiet 
ca. 26 ha

Vernässung
(Bestand +Prognose)

Biberdämme 
(Bestand +Prognose)

Max. Damm

Mögliche 
Verwallung als 
zusätzliche 
Sicherung

Bachläufe mit 
Fließrichtung

VORENTWURF Konzepterstellung Biberwiesen 
bei Eiterfeld

Stand: Dezember 2022
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Sägewerk
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Ausblick

• Angestrebt wird, dass ein Grundstückseigentümer im Plangebiet 
durch Flächentausch mit weiteren Grundstückseigentümer in den 
alleinigen Besitz des Plangebiets kommt.

• Oder

• Gründung einer Flächengenossenschaft

• Generierung von Ökopunkten für eventuelle Baumaßnahmen

• Flächen können teilweise weiterbewirtschaftet werden



Zwangspunkte bei der 
Maßnahmenumsetzung
• Gemeindliche Hauptabwasserleitung, Abdichtung, Schutzmaßnahmen

• Berücksichtigung der vorhandenen Gastransportleitung

• Zugänglichkeit Feuerlöschteich des Sägewerks

• Verlegung/ Einziehung von öffentlichen Wirtschaftswegen


